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Württembergische Perikopenreihe W 

Exegetische Beobachtungen 

18. Sonntag nach Trinitatis: Jakobus 2,1–13 
Parteiisch oder unparteiisch handeln? 

 

1. Einleitungsfragen 

Schon lange zurück liegen bei der Abfassung des Jakobusbriefes offenbar die Auseinander-
setzungen darum, ob man als Christenmensch die jüdischen Gesetze einhalten muss oder 
nicht. Die gewichtigen Diskussionen um die Beschneidung (Gal 5) oder um die jüdischen Spei-
segebote (1Kor 10,23ff.) kommen im Jakobusbrief nicht mehr vor. All diese Themen sind nicht 
mehr wirklich aktuell. Stattdessen zieht der Verfasser das Gesetz als Ganzes heran, wobei er 
sich an wenigen Stellen konkret auf den Dekalog bzw. auf den Inhalt der zehn Gebote, kon-
zentriert. Ehebruchsverbot und Tötungsverbot werden im Predigttext zitiert, Morden in Streit 
und Krieg (Jak 4,1–3) sowie Neid wird den Adressatinnen und Adressaten vorgeworfen, sie 
werden als „ihr Ehebrecher“ (Jak 4,4) angesprochen.  
Zentrales Anliegen des Jakobusbriefes ist das praktische Tun als Konsequenz des Glaubens, 
wobei der Verfasser dieses Tun als Erfüllung des Gebots der Nächstenliebe und damit des 
„ganzen Gesetzes“ versteht. Innerhalb des neutestamentlichen Kanons steht er dem Evange-
listen Matthäus noch am nächsten, der ebenfalls das Handeln im Sinn des Glaubens zum ent-
scheidenden Kriterium erhebt (Mt 25,31–46). Einige Themensplitter im Jakobusbrief stehen 
Aussagen der von Matthäus bearbeiteten Bergpredigt Jesu nahe, so die Ablehnung der Eides-
formeln (Jak 5,12 / Mt 5,36f.), die Warnung vor Verleumdung und dem Richten des Nächsten 
(Jak 4,12 / Mt 7,1). Auch die Warnung vor der Vergänglichkeit des Reichtums ist den beiden 
Traditionen gemeinsam (Jak 5,2f. / Mt 6,19). Nirgends aber zitiert der Jakobusbrief Herren-
worte und greift daher offenbar nicht auf entsprechende Überlieferungen oder gar Texte zu-
rück.  
Als Verfasser des Briefes wird in der Regel ein gebildeter Judenchrist aus der Diaspora an-
genommen; ein Hinweis auf den Entstehungsort fehlt völlig. Für die Entstehungszeit ist es ak-
tuell Konsens, dass „der Jakobusbrief nicht unmittelbar auf Paulus, sondern auf Interpretatio-
nen und Fortschreibungen seiner Theologie reagiert“ und deshalb „erst in nachpaulinischer 
Zeit, wohl gegen Ende des ersten Jahrhunderts entstanden sein“ dürfte (Bauer, 410). 
Damit ähnelt der Umgang des Jakobusbriefes mit der Jesusüberlieferung durchaus der Art und 
Weise, wie heutige, unserer Kirche fernstehende, aber noch in der christlichen Tradition ver-
wurzelte Journalisten oder Politikerinnen biblische Aussagen aufgreifen. Auch da finden sich 
keine differenzierenden theologischen Deutungen, sondern eher pauschale Aussagen und Ur-
teile, die vor allem auf ethische Grundsätze zielen. Der Glaube, so auch die heutige Auffassung 
im säkularen Bereich, taugt vor allem dazu, eine bestimmte Moral bzw. mit dem christlichen 
Gedanken verknüpfte Werte zu stützen. Diese Werte werden dann mit wenigen, noch bekann-
ten und plausiblen biblischen Geboten wie dem Gebot der Nächstenliebe begründet. 
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2. Gliederung der Perikope 

Jak 2,1–13 ist durch die erneute Anrede (wie Jak 1,2 und 2,14) klar abgegrenzt und argumen-
tiert zuerst mit der Unparteilichkeit, die der Glaube begründet (V 1). VV 2–4 beschreiben im 
Kontrast eine Parteilichkeit zuungunsten der Armen. VV 5–7 stellen die (parteiliche!) Erwäh-
lung der Armen durch Gott heraus und benennen die Reichen als Feinde der Glaubenden. VV 
8 und 9 verbinden die Unparteilichkeit mit dem Gebot der Nächstenliebe und verankern sie 
so im Gesetz. Ein Verstoß dagegen bricht das ganze Gesetz (VV10.11), das Christenmenschen 
als „Gesetz der Freiheit“ unbedingt halten müssen (V 12). Das Gesetz wird schließlich mit dem 
Stichwort „Barmherzigkeit“ verbunden, woran sich Gottes Gericht über das Leben entschei-
det: unbarmherzig, entsprechend dem eigenen Tun oder barmherzig und damit dem Gericht 
übergeordnet.  
 

3. Wirkungsgeschichte 

Völlig im Schatten des anschließenden Abschnitts Jak 2,14–26, in dem die zentrale Auseinan-
dersetzung mit einer radikalisierten nachpaulinischen Theologie ausgetragen wird, haben die 
Verse des Predigttextes keine nachhaltige Wirkung in theologischer Wissenschaft und Kirche 
entfaltet. Am ehesten ist noch V 8 aufgenommen worden, und zwar unter der Fragestellung, 
inwieweit das Gebot der Nächstenliebe das hier nicht genannte Gebot der Gottesliebe erfüllt 
oder einschließt. Wenn Jakobus die Reichen anprangert oder die Geltung des Gesetzes betont, 
so wird dies stets mit anderen Bibelstellen in Verbindung gebracht und lediglich als Verstär-
kung der entsprechenden Traditionen bei Lukas oder Matthäus gewertet. 
 

4. Spannung zwischen Neutralität und Parteilichkeit 

In der Gemeinde, so sagt es bereits der erste Vers, kommt es darauf an, dass wir unparteiisch 
miteinander umgehen, ohne Vorrechte für den einen oder Benachteiligung der anderen. Der 
Glaube an den einen Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, stellt uns alle auf eine gemeinsame 
Ebene. Rangordnungen, insbesondere solche nach Äußerlichkeiten wie Schmuck, Kleidung 
oder Sauberkeit, verbieten sich angesichts des gemeinsamen Glaubens. Im Einsatz gegen die 
Benachteiligung der Armen trifft sich Jakobus mit Paulus, der dasselbe Anliegen etwa in der 
Gemeinde in Korinth vertritt (1Kor 11,22). Was die Ämter in der Gemeinde angeht, so führt 
diese Haltung konsequent zur Position der 4. These der Barmer theologischen Erklärung von 
1934: „Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über 
die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen 
Dienstes“. 
Unterschiede in der Beachtung, der Wertschätzung und der Anerkennung in der Gemeinde 
berühren nach dem Jakobusbrief ganz zentral die Anforderungen im Glauben. Die Frage von 
Abstufungen in der Gemeinde wird auf einer Ebene mit Ehebruch und Mord gesehen (so die 
Beispiele V 11). Das Gebot der Nächstenliebe – und damit nach Jakobus wohl auch das Gebot 
der Gottesliebe – kann nur erfüllt werden, wenn man „nicht die Person ansieht“, also alle 
mit gleicher Wertschätzung behandelt, unparteiisch auftritt. Solches Auftreten allein wird 
als „barmherzig“ bezeichnet. 
Der Jakobusbrief nimmt damit aktuelle Forderungen nach absoluter Gleichbehandlung vor-
weg und kommt einem Antidiskriminierungsgesetz sehr nahe. Barmherzigkeit aber, die mit 
der Haltung von gegenseitiger Solidarität und Dankbarkeit (Lk 17,11–19) verbunden ist, kann 
sich sonst in der Bibel auch in der liebevollen Zuwendung äußern, die gerade die Person 
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ansieht, die Bedürftigkeit erkennt und benennt. Wir haben es mit einer Engführung, vermut-
lich aus konkretem Anlass, zu tun. 
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